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der völkerrechtlichen Verträge (Bst. a) oder gestützt auf die von den Empfängern 
jährlich vorgelegten Liquiditätsplänen (Bst. b).  
 
 
8. Abschnitt: Rückforderung und Rückzahlung 
 
Art. 34  Rückerforderung bei Pflichtverletzung 
Diese Bestimmung wurde nur marginal überarbeitet und entspricht dem FIFG (Art. 11 
FIFG). Wie bisher soll verhindert werden, dass sich Forschende mit Bundesmitteln 
ungerechtfertigt bereichern. Im Weiteren sollen die rückgeforderten Mittel von den 
Institutionen der Forschungsförderung für ihre, vom Bund übertragenen Aufgaben 
verwendet werden können (Abs. 3). Die Transparenz bleibt gewahrt, da die 
Institutionen in ihren Jahresberichten verpflichtet sind, darüber zu informieren. Diese 
Bestimmung wurde analog zur bereits bestehenden Bestimmung (Art. 12 Abs. 2 
FIFG) eingefügt.  
 
Art. 35  Rückzahlung bei wirtschaftlichem Nutzen und Gewinnbeteiligung 
Dieser Artikel wurde nur formal geändert.  
Im Aufgabenbereich der Forschungsförderungsinstitutionen kann aus den mit 
öffentlichen Mitteln geförderten Projekten ein direkter wirtschaftlicher Nutzen 
entstehen. Es ist allerdings im Voraus nur schwer absehbar, ob aus einer For-
schungsarbeit in Zukunft ein effektiver wirtschaftlicher Nutzen gezogen werden kann. 
Deshalb werden Forschungsarbeiten in der Regel durch nicht rückzahlbare Beiträge 
unterstützt. Wenn es sich um öffentliche Mittel handelt, darf hingegen erwartet 
werden, dass der Beitragsempfänger, falls ihm die Nutzung seiner Forschung und 
Innovation effektiv bedeutende Einkünfte bringt, die erhaltene finanzielle Hilfe nach 
Möglichkeit zurückzahlt und unter Umständen sogar eine Gewinnbeteiligung 
zugesteht. Dies vor allem in jenen Fällen, wo die Forschungs- und Innovationsarbei-
ten vollumfänglich subventioniert werden, die Forschenden somit praktisch kein 
eigenes finanzielles Risiko zu tragen haben.  
Im Unterschied zur Rückforderung bei Pflichtverletzung (Art. 34 E-FIFG) sind die 
Forschungsförderungsinstitutionen nicht verpflichtet, eine Rückzahlung zu verlangen, 
d.h. Absatz 1 ist wie bisher als Kann-Disposition festgesetzt.  
Gemäss Absatz 2 werden die Rückzahlungen für die vom Bund übertragenen 
Aufgaben verwendet, analog zu Artikel 34 Absatz 3 E-FIFG. Die Forschungsförde-
rungsinstitutionen informieren darüber in ihren Jahresberichten. Diese Bestimmung 
entspricht dem FIFG (Art. 12 Abs. 2 FIFG) 
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3. Kapitel: Koordination und Planung 
1. Abschnitt: Selbstkoordination 
 
Dieser Abschnitt wurde lediglich formal an die neu geplante Regelung im Hochschul-
bereich angepasst. Inhaltlich wurden keine Änderungen vorgenommen (3. Kapitel 1. 
Abschnitt FIFG). Im Rahmen des E-FIFG wird der Selbstkoordination ein entschei-
dender und hoher Stellenwert zugesprochen. Gemäss diesem „Grundsatz“ der 
Selbstkoordination soll den Forschungsorganen somit weiterhin eine grosse 
Verantwortung übertragen sein.  
 
Art. 36   
Die Bestimmung entspricht dem FIFG (Art. 17 und 18 FIFG). Die beiden bestehen-
den Artikel zur Selbstkoordination wurden zusammengenommen. Der vorliegende 
Artikel verpflichtet die Forschungsorgane die Aktivitäten zu koordinieren, welche 
unter ihrer Verantwortung oder mit ihrer Unterstützung durchgeführt werden Gemäss 
Absatz 1 koordiniert jedes Forschungsorgan die Aktivitäten, welche sie in eigener 
Verantwortung durchführen oder unterstützen („interne Koordination“). Im Weiteren 
wird in Absatz 2 festgehalten, dass die Forschungsorgane ihre Tätigkeiten 
untereinander durch rechtzeitige und gegenseitige Information koordinieren sollen 
(„Verpflichtung der gegenseitigen Information“). Während die Absätze 1 und 2 alle 
Forschungsorgane im Sinne des Gesetzes betrifft, betrifft Absatz 3 nur die 
Forschungsförderungsinstitutionen, die KTI sowie die Bundesverwaltung, soweit sie 
alle mit Bundesmitteln Forschung bzw. Innovation fördern oder unterstützen. Die 
Bestimmung besagt, dass diese ihre Tätigkeiten durch Abstimmung ihrer Förder-
massnahmen und durch Zusammenarbeit im Rahmen ihrer Förderaktivitäten zu 
koordinieren haben. Absatz 4 gibt schliesslich eine spezifische Ergänzung zu Absatz 
3: die erwähnten Institutionen sind angehalten, bei ihren Koordinationsanstrengun-
gen auch die Bedürfnisse der Lehre, die ohne Bundeshilfe durchgeführte Forschung, 
die Forschung im Ausland sowie die Koordination nach dem HFKG zu berücksichti-
gen.   
 
2. Abschnitt: Koordination durch den Bundesrat 
Das FIFG beschränkte sich bei den Bestimmungen zur Koordination durch den 
Bundesrat auf wenige Grundsätze. Die gelten Bestimmungen tragen der Komplexität 
im Bereich der Forschungs- und Innovationsförderung nicht mehr ausreichend 
Rechnung. Im Rahmen der Totalrevision werden deswegen spezifische Ergänzun-
gen vorgenommen.  
 
Art. 37  Grundsätze 
Die Absätze 1 und 2 entsprechen dem FIFG (Art. 19 FIFG). In Absatz 1 wurden 
jedoch die Begriffe "koordinierte und wirksame Verwendung" der Bundesmittel durch 
den Begriff "wirtschaftlich" ergänzt (vergleiche Art. 1 Bst. c E-FIFG). 
Wenn sich die Zusammenarbeit nicht durch Selbstkoordination verwirklicht, hat der 
Bundesrat gemäss Absatz 2 die Verpflichtung geeignete Massnahmen zu treffen. 
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Dieser Grundsatz bezieht sich auf die autonome Koordinationsverantwortung der 
Forschungsorgane. Gemäss diesem Grundsatz soll der Bundesrat auch weiterhin 
nur dann Zusatzmassnahmen ergreifen, wenn die entsprechende Selbstkoordination 
unzureichend ist oder Lücken aufweist. Durch die besondere Zuständigkeit des 
Bundes bezüglich der internationalen Forschungs- und Innovationsförderung besteht 
aber für eine kohärente Gesamtpolitik ein zusätzlicher, von der Selbstkoordination 
der Forschungsorgane (z.B SNF, KTI) unterschiedlicher Koordinations- und 
Abstimmungsbedarf. Diesem Umstand wird mit zwei neuen Grundsätzen Rechnung 
getragen.  
Der neue Grundsatz nach Absatz 3 besagt, dass, einerseits die Abstimmung 
zwischen nationaler und internationaler Förderung im Bereich von Forschung und 
Innovation und andererseits die Förderpolitik des Bundes im Bereich der internatio-
nalen wissenschaftlichen Zusammenarbeit periodisch oder nach Bedarf hinsichtlich 
der Koordination mit den Interessen der Wirtschafts-, Entwicklungs- und allgemeinen 
Aussenpolitik der Schweiz überprüft werden muss. Die gesetzliche Verankerung in 
Form eines Grundsatzes bleibt hinsichtlich der Instrumente und Verfahren offen, weil 
die komplexe Sachmaterie in diesem Bereich ein flexibles, bedarfsorientiertes 
Handeln notwendig macht.  
Ein weiterer neuer Grundsatz wurde in Absatz 4 eingefügt. Der Bundesrat soll die 
erforderlichen Massnahmen treffen, um namentlich hinsichtlich von kostenintensiven 
Forschungsinfrastrukturen eine kohärente Abstimmung der internationalen 
Forschungs- und Innovationsförderung des Bundes mit der Entwicklungsplanung im 
ETH-Bereich (Bst. a) sowie der hochschulpolitischen Planung in den besonders 
kostenintensiven Bereichen nach Artikel 63a BV (Bst. b) sicherzustellen. Angesichts 
der Komplexität der Situation und der Vielfalt der involvierten Parteien wird diese 
Aufgabe in Zukunft an Bedeutung gewinnen. Die gesetzliche Verankerung in Form 
eines neuen Grundsatzes bleibt auch hier hinsichtlich der Instrumente und Verfahren 
absichtlich offen, d.h. nicht gesetzlich fixierte Planungsverfahren, sondern die 
bedarfsorientierte Sachabstimmung steht im Vordergrund. 
 
Art. 38  Interdepartementaler Koordinationsausschuss für die Ressortforschung des 
Bundes  
Für die spezifischen Belange der Ressortforschung setzt der Bundesrat einen 
permanenten interdepartementalen Koordinationsausschuss ein (Abs. 1). Die 
Steuerungskompetenz bleibt bei den federführenden Fachämtern. 
Gemäss Absatz 2 wird das Verfahren zur Einsetzung der Mitglieder des Koordinati-
onsausschusses vom Bundesrat festgelegt.  
Der Koordinationsausschuss soll gemäss Absatz 3 insbesondere die folgenden 
zentralen Aufgaben wahrnehmen: Koordination des Vorgehens beim Erarbeiten der 
Mehrjahresprogramme nach Artikel 41 Absatz 3 E-FIFG sowie das Erlassen von 
Richtlinien über die Qualitätssicherung im Bereich der Ressortforschung.  
Bei Bedarf kann der Bundesrat dem Koordinationsausschuss noch weiter Aufgaben 
im Bereich der Ressortforschung übertragen (Abs. 4).  
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3. Abschnitt: Forschungs- und innovationspolitische Planung 
Die im geltenden Forschungsgesetz und auch im FIFG verankerten Instrumente der 
Mehrjahresplanung und der Jahresplanung haben sich bewährt. Die Totalrevision 
verfolgt hier das Ziel der Vereinfachung der Verfahren und der erhöhten Effizienz. 
Der Artikel 26 FIFG kann ersatzlos gestrichen werden. Die bisher nicht revidierte 
Bestimmung aus dem Jahre 1983 ist heute durch anderweitige spezielle Regelungen 
überholt (Siehe Kap. 2.6.2). 
 
Art. 39  Mittel der Planung 
Dieser Artikel gibt eine Übersicht über die Mittel der forschungs- und innovationspoli-
tischen Planung. Die Bestimmung entspricht grösstenteils dem FIFG (Art. 20 FIFG).  
Im Vergleich zum FIFG wurde Buchstabe a "die Ziele für eine schweizerische 
Forschungspolitik" durch "Überprüfung der strategischen Ausrichtung der Förderpoli-
tik des Bundes" ersetzt (siehe Kap. 2.6.2).  
Auf die Bedeutung der einzelnen Planungsinstrumente wird im Kommentar zu den 
folgenden Artikeln eingegangen. 
 
Art. 40  Überprüfung der strategischen Ausrichtung der Förderpolitik des Bundes 
Die Situation im Bereich der Forschungs- und Innovationsförderung ist heute 
aufgrund der vielfältigen Zusammenhänge komplex. Die im FIFG vorgesehene 
Planungsmassnahme der "Ziele des Bundes" (Art. 20 Bst. a, Art. 21 und 22 FIFG) ist 
überholt und wird seit mehreren Perioden auch nicht mehr angewendet (siehe Kap. 
2.6.2). 
Im vorliegenden Artikel wird am Grundsatz der periodischen Überprüfung der 
schweizerischen Forschungs- und Innovationspolitik des Bundes festgehalten; 
jedoch wird bezüglich der beauftragten Stellen ein flexibles, der jeweiligen Situation 
angepasstes Vorgehen festgelegt (Abs. 1). Die zuständigen Departemente sollen 
national oder international zusammengesetzte Expertenkommissionen mit der 
Überprüfung der schweizerischen Forschungs- und Innovationsförderpolitik 
beauftragen können Fallweise kann auch der Schweizerische Wissenschaftsrat mit 
der Überprüfung der Förderpolitik des Bundes beauftragt werden (Abs. 3).  
Gemäss Absatz 4 legt der Bundesrat, gestützt auf die Expertise und nach Anhörung 
der Schweizerischen Hochschulkonferenz, der Forschungsorgane und anderer 
Betroffenen die strategische Ausrichtung der Forschungs- und Innovationsförderpoli-
tik periodisch neu fest (Abs. 5) und informiert diesbezüglich die Eidgenössischen 
Räte im Rahmen der BFI-Botschaften (Abs. 6)  
 
Art. 41  Mehrjahresprogramme 
Die Bestimmung entspricht grösstenteils dem FIFG (Art. 23 FIFG). Die Forschungs-
organe zeigen in den Mehrjahresprogrammen die Prioritäten und Schwerpunkte ihrer 
Fördertätigkeit auf (Abs. 1).  
Gemäss Absatz 2 dienen die Mehrjahresprogramme der Koordination und der 
Zusammenarbeit unter den Forschungsorganen. Zudem enthalten sie die für den 
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Bund erforderlichen Angaben für die Erarbeitung der BFI-Botschaft und für die 
Finanzplanung des Bundes.  
Mit dem neu eingefügten Absatz 3 wird für die Ressortforschung präzisiert, dass ihre 
Mehrjahresprogramme in Form von ressortübergreifenden Forschungskonzepten 
ausgearbeitet werden müssen. Die in der Praxis erprobten Forschungskonzepte 
werden demnach neu als Planungsinstrument gesetzlich verankert. Zudem sollen die 
Forschungskonzepte der Ressortforschung bestehende Forschungsschwerpunkte 
der Hochschulen, Förderprogramme des SNF und die Fördertätigkeiten der KTI 
berücksichtigen. 
 
Art. 42  Pflicht zur Ausarbeitung 
Dieser Artikel wurde lediglich formell angepasst, die Bestimmung entspricht dem 
FIFG (Art. 24 FIFG).  
Während Artikel 41 das Instrument der Mehrjahresprogramme einführt, bezeichnet 
Absatz 1 die Instanzen, welche im Rahmen der Planungsverfahren gemäss E-FIFG 
verpflichtet sind, Mehrjahresprogramme zu erstellen. Was die KTI betrifft, wurde sie 
bereits durch die Teilrevision vom 25. September 2009  - analog zum SNF - zur 
Ausarbeitung von Mehrjahresprogrammen für die ihr übertragene Innovationsförde-
rung verpflichtet.  
Absatz 2 hält demgegenüber ausdrücklich fest, dass die Empfängerinnen und 
Empfängern von Beiträgen nach dem 8. Kapitel des HFKG (Bundesbeiträge) die 
erforderlichen Informationen über ihre Forschung im Rahmen der im HFKG 
vorgesehenen Planungsprozesse liefern. 
Gemäss Absatz 3 liefern die beiden ETH und die Forschungsanstalten des ETH-
Bereichs die erforderlichen Informationen über ihre Forschung im Rahmen der 
Verfahren nach dem Bundesgesetz über die Eidgenössischen Technischen 
Hochschulen vom 4. Oktober 199132. 
 
Art. 43  Verfahren 
Diese Bestimmung entspricht dem FIFG (Art. 25 FIFG), die Aufteilung der Absätze 
wurde jedoch thematisch aufgeteilt und vereinfacht.  
Wie bis anhin wird der Bundesrat die formalen Anforderungen an die Mehrjahrespro-
gramme bestimmen (Abs. 1). Auch sind die Mehrjahresprogramme der Schweizeri-
schen Hochschulkonferenz zu unterbreiten, soweit die Hochschulforschung betroffen 
ist und dem ETH-Rat soweit der ETH-Bereich betroffen ist (Abs. 2). Im Weiteren hat 
der Bundesrat die Kompetenz, unter bestimmten Bedingungen eine Überarbeitung 
der Mehrjahresprogramme zu verlangen (Abs. 3) und schliesslich ist er nach Absatz 
4 verpflichtet, im Rahmen der BFI-Botschaften über die Mehrjahresprogramme zu 
berichten. 
 

                                                      
32 SR 414.110 
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Art. 44  Jahresplanung 
Absatz 1 entspricht dem FIFG (Art. 27 Abs. 2 FIFG). In Absatz 3 wurde auch eine 
Bestimmung für die Ressortforschung eingefügt. Danach gibt die Bundesverwaltung 
im Rahmen der jährlichen Budgeteingaben an das Parlament bekannt, wie sie die in 
den Mehrjahresprogrammen für die Ressortforschung vorgesehenen Mittel 
verwenden will.  
Absatz 1 des FIFG wurde ersatzlos gestrichen, da die Bundesverwaltung mit dem 
neuen Absatz 3 erfasst ist, während die ETH und ihre Forschungsanstalten heute 
mittels Leistungsauftrag, gemäss ETH-Gesetz vom 4. Oktober 199133, erfasst 
werden. 
 
 
4. Kapitel: Weitere Bestimmungen für die Forschungsorgane 
Die im FIFG verankerten Informations- und Kontrollinstrumente haben sich 
grundsätzlich bewährt. Im Interesse der Transparenz wurden nur einige Ergänzun-
gen und Präzisierungen vorgenommen.  
 
Art. 45  Information über Förderaktivitäten 
Dieser Artikel wurde neu eingefügt um die Transparenz bezüglich der Förderaktivitä-
ten der Forschungsförderungsinstitutionen und der KTI gesetzlich klar zu verankern 
(Abs. 1). Gemäss Absatz 2 führen die Forschungsförderungsinstitutionen und die KTI 
öffentlich zugängliche Informationssysteme, welche über die von ihnen geförderten 
Projekte im Bereich von Forschung und Innovation informieren.  
 
Art. 46  Information über Forschungsergebnisse 
Diese Bestimmung wurde materiell nicht verändert, entspricht somit dem FIFG (Art. 
28 FIFG), wird aber bezüglich den Adressaten (Forschungsförderungsinstitutionen 
und KTI) präzisiert.  
Die von den Forschungsförderungsinstitutionen und der KTI mit öffentlichen Mitteln 
finanzierten Forschungsarbeiten sollen hinsichtlich ihrer Ergebnisse der Öffentlichkeit 
grundsätzlich zugänglich sein. Wie auch in der heutigen Regelung sind allerdings 
gewisse Einschränkungen vorzusehen, diese Einschränkungen richten sich nach den 
Bestimmungen des Bundesgesetzes über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung 
vom 17. Dezember 200434. Vor allem im Bereich der Innovationsförderung können 
berechtigte Interessen der Geheimhaltung oder auch zwischen den Forschungsak-
teuren und der Privatwirtschaft eingegangene vertragliche Verpflichtungen einer 
vollständigen Offenlegung der Ergebnisse im Wege stehen.  
 

                                                      
33 SR 414.110 
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Art. 47  Verwertung der Forschungsergebnisse als Subventionsvoraussetzung 
Dieser Artikel entspricht in der Hauptsache dem FIFG (Art. 28a FIFG).  
Neu wurde Absatz 1 eingefügt. Danach kann der Bund die Gewährung von 
Bundesmitteln an die Voraussetzung knüpfen, dass die Hochschulforschungsstätten 
eine Strategie zur Verwertung des Wissens und für den Wissens- und Technologie-
transfer zwischen Hochschule und Wirtschaft vorlegen. Ziel der neuen Bestimmung 
ist es, die Verwertung des Wissens und den Wissens- und Technologietransfer 
zwischen Hochschulen und Wirtschaft durch eine zusätzliche, grundsätzlich 
orientierte Massnahme zu fördern. Sie ergänzt demnach die in Absatz 2 und 3 
festgelegten Bestimmungen, welche dem FIFG entsprechen. Wie im FIFG werden 
die Bestimmungen gesetzlich als Kann-Dispositionen verankert. 
 
Art. 48  Qualitätssicherung 
Mit dem neu eingefügten Artikel werden die Forschungsförderungsinstitutionen und 
die KTI generell verpflichtet, in ihrem Aufgaben- und Zuständigkeitsbereich geeignete 
Systeme zur Qualitätssicherung einzurichten (Abs. 1).  
Gemäss Absatz 2 wird sich Qualitätssicherung im Bereich der Ressortforschung 
nach den Richtlinien des interdepartementalen Koordinationsausschusses (Art. 38 
Abs. 3 Bst. b E-FIFG) richten. 
 
Art. 49  Berichterstattung 
Dieser Artikel wurde nur formal angepasst, materiell bleibt die Bestimmung 
unverändert (Art. 31 FIFG). Neu ist wiederum die Präzisierung betreffend Adressa-
ten. Gemäss Absatz 1 erstatten die Forschungsförderungsinstitutionen, die KTI 
sowie die Bundesverwaltung, soweit sie Forschung betreibt oder fördert, dem 
Bundesrat oder dem zuständigen Departement periodisch Bericht über ihre 
Tätigkeiten und die Durchführung der Mehrjahresprogramme. Die Berichterstattung 
dient der Information und der Kontrolle und soll auf die Probleme, die sich bei der 
Verwirklichung der Mehrjahresprogramme ergeben, eingehen.  
Um die Vergleichbarkeit sicherzustellen erhält neu das zuständige Departement die 
Kompetenz, Art, Umfang und Zeitpunkt der Berichterstattung einheitlich zu regeln 
(Abs. 2). Wie im FIFG orientiert hingegen der Bundesrat die Eidgenössischen Räte 
periodisch im Rahmen der BFI-Botschaften über die entsprechenden Ergebnisse. 
Die in diesem Artikel geregelte Berichterstattung ist materiell nicht dasselbe wie die 
jährlichen Tätigkeitsberichte der KTI zuhanden Bundesrat (Art. 22 Abs. 7 E-FIFG) 
bzw. die jährlich den zuständigen Stellen zur Genehmigung zu unterbreitenden 
Förderpläne (Art. 33 Abs. 1 E-FIFG). Alle der Jährlichkeit unterworfenen „Berichte“ 
betreffen die Aufgaben der jährlichen Subventionskontrolle durch die zuständigen 
Behörden im Verlauf einer bestimmten Beitragsperiode. Im Unterschied dazu wird in 
Artikel 49 E-FIFG festgelegt, dass die beauftragten Forschungsorgane bei der 
Erarbeitung ihrer jeweils neuen Mehrjahrespläne für eine neue Periode (ex ante) 
auch über den Stand und die Durchführung des jeweils für die vorangehende 
Periode massgeblichen Mehrjahresplanes (ex post) zu berichten haben. Diese 
Informationen sind „periodisch„ zu erstatten und der Bundesrat orientiert das 
Parlament „periodisch“ mit den BFI-Botschaften (Art. 31 und 41 E-FIFG) über den 
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Stand der Umsetzung der „alten“ Mehrjahrespläne und die Inhalte der von den 
Institutionen neu vorgelegten Mehrjahrespläne.  
 
 
5. Kapitel: Statistik 
 
Art. 50  Statistik 
Diese Bestimmung wurde lediglich formal angepasst und entspricht dem FIFG (Art. 
30 FIFG).  
Neu wurde die bestehende Bestimmung mit Absatz 3 ergänzt. Dieser Absatz wurde 
aus systematischen Gründen verschoben, im FIFG findet sich dieser Absatz in Artikel 
19 Absatz 3. Neu wurde ebenfalls konkretisiert, dass das Staatssekretariat für 
Bildung und Forschung die Datenbank führt, welche die Information über die 
Forschungs- und Entwicklungsprojekte der Bundesverwaltung und des ETH-Bereichs 
sicherstellt (Abs. 3). 
Die Forschungsstatistiken sind eine wichtige Voraussetzung für wissenschaftspoliti-
sche Entscheide und gleichzeitig ein wichtiges Instrument für die Koordination und 
die Planung.  
 
 
6. Kapitel: Schweizerischer Wissenschaftsrat 
Die Bestimmungen zum schweizerischen Wissenschaftsrat wurden gemäss dem 
neuen Aufbau des Gesetzes nach hinten verschoben. Neu wird ein eigenes Kapitel 
geschaffen und die Regelungen zum schweizerischen Wissenschaftsrat werden nicht 
mehr, wie bis anhin, im allgemeinen Teil des Gesetzes aufgeführt.  
 
Art. 51  Aufgaben 
Im Rahmen der Totalrevision wurden, gemäss Auftrag des Bundesrates, Rolle und 
Aufgaben des Schweizerischen Wissenschafts- und Technologierates überprüft35. 
Seiner Rolle nach ist der Wissenschaftsrat (angepasster Name) Beratungsorgan des 
Bundesrates für alle Fragen der Forschungs- und Innovationspolitik (= Regelungsma-
terie des totalrevidierten FIFG). Die Aufgaben wurden zudem dem vereinfachten 
Planungsverfahren (siehe Kap. 2.6.2) angepasst und präzisiert. Auf Antrag der 
zuständigen Departemente nimmt der Wissenschaftsrat insbesondere Evaluations-
aufgaben wahr, nimmt aber auch übergeordnet Stellung bei Abklärungen und der 
Überprüfung der strategischen Ausrichtung der Förderpolitik des Bundes (siehe Kap. 
2.6.2). 
Mit Absatz 2 Buchstabe a Ziffer 3 wird betreffend KTI kein Präjudiz bezüglich der 
Sicherstellung der Evaluation ihrer Fördertätigkeit gemäss Artikel 16 Absatz 5 
geschaffen. Nach Artikel 16 Absatz 5 E-FIFG obliegt die Sicherstellung der 

                                                      
35 BBl 2009 4607 
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Evaluation der entsprechenden Fördertätigkeiten dem Bund. Demnach entscheidet 
der Bund bzw. die zuständigen Stellen (Departement, Bundesamt) über die konkrete 
Umsetzung dieses gesetzlichen Auftrages. Dabei kann das zuständige Departement 
nach Absatz 2 Buchstabe a Ziffer 3 auch den Schweizerischen Wissenschaft 
beauftragen, Förderinstrumente der KTI zu evaluieren." 
 
Art. 52 Wahl und Organisation 
Wie im FIFG Recht werden die Mitglieder des Schweizerischen Wissenschaftsrats 
vom Bundesrat gewählt (Abs. 1) und das vom Wissenschaftsrat erlassene Organisa-
tionsreglement muss vom Bundesrat genehmigt werden (Abs. 2).  
 
 
7. Kapitel: Schlussbestimmungen 
 
Art. 53  Vollzug 
Diese Bestimmung entspricht dem FIFG (Art. 32 FIFG). Neu wird hier allerdings auf 
die Nennung der Vollzugsberatung durch den Schweizerischen Wissenschaftsrat 
verzichtet, da diese Aufgabe im Sachartikel zum Schweizerischen Wissenschaftsrat 
integriert ist (Art. 51 Abs. 2 Bst. d E-FIFG). 
 
Art. 54  Aufhebung und Änderung des bisherigen Rechts 
 
Art. 55  Übergangsbestimmungen 
 
Art. 56  Referendum und Inkrafttreten 
Der Zeitpunkt des Inkrafttretens wird vom Bundesrat bestimmt. Das Gesetz wird 
vorgängig dem fakultativen Referendum nach Artikel 141 Bundesverfassung 
unterstehen.  


